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Schulträgerausschuss 17.03.2022 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Vergabeentscheidung Essensversorgung an der Integrierten Gesamtschule 
Ernst Bloch 

Vorlage Nr.: 20224716 

 

A N T R A G  

Der Schulträgerausschuss möge beschließen, den Auftrag für die Essensversorgung der 
Schüler*innen an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in den Schuljahren 2022/2023 
und 2023/24, mit der Option auf Verlängerung in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 an 
die M&W Real Food GmbH, Neustadter Straße 73, 67112 Mutterstadt zum Angebots-
preis von 4,80 EUR je Essen inkl. 7% MwSt. zu vergeben. 



 

Essensversorgung der Schüler*innen an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch 
Oggersheim in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/24, mit der Option auf Verlänge-
rung in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 

Da es sich bei der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch um eine verpflichtende Ganzta-
gesschule handelt, wird den Schülern*innen ein Mittagessen angeboten. 

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung 2022/005 ging bis zum Eröffnungstermin Mitt-
woch 16.02.2022, 10:00 Uhr fristgerecht ein Angebot ein. 

 Anbieterpreis in EURO pro Essen, inkl. MwSt. 

Täglich, außer frei-
tags, zwei kom-
plette Menüs zur 
Auswahl (Gemü-
se/Salat, Haupt-
speise und Des-
sert), inkl. einem 
kalorienarmen Ge-
tränk 

M & W Realfood GmbH 

4,80 

Der Schulleitung wurde das eingegangene Angebot mit der Bitte um Prüfung und Entschei-
dung des Essenausschusses zur Kenntnis gegeben. Die Schulleitung hat sich am 
28.02.2022 für die Annahme des Angebots ausgesprochen.  

Vorschlag der Verwaltung: 

Vergabe der Essensversorgung der Schüler*innen an der der Integrierten Gesamtschule 
Ernst Bloch in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/24, mit der Option auf Verlängerung in 
den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 an die  

M&W Real Food GmbH, Neustadter Straße 73, 67112 Mutterstadt 

 zum Angebotspreis von 

4,80 Euro je Essen einschließlich 7 % Mehrwertsteuer  

auf der Grundlage, dass an jedem Schultag, außer mittwochs, zwei verschiedene Menüs mit 
Gemüse/Salat und Dessert zur Auswahl sowie ein kalorienarmes Getränk gegen Vorbestel-
lung angeboten werden. Der Betreiber übernimmt die Essensgeldkassierung und stellt für die 
Dauer der Vertragslaufzeit dem aktuellen Stand der Technik und dem Versorgungskonzept 
entsprechende Kühl-, Gefrier- und Erwärmungstechnik zur Verfügung. Die Abrechnung der 
Essen erfolgt durch den Bieter (Lastschrift, im Einzelfall Barzahlung, mit der Option des in-
ternetbasierenden Abrechnungssystems mit oder ohne Bareinzahlungsfunkton, sofern bzw. 
sobald die technischen Voraussetzungen vor Ort gegeben sind). 
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